
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Planfeststellung für die Aufhöhung der Staatsstraße St 2125 (Flur Nr. 876, Gemarkung 
Kößnach, Gemeinde Kirchroth) im Bereich der Flur Nrn. 874 und 876, Gemarkung Köß-
nach, Gemeinde Kirchroth und Flur Nr. 2176, Gemarkung und Gemeinde Parkstetten, 
durch den Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, 
Detterstraße 20, 94469 Deggendorf 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
Mit Planfeststellungsbeschluss vom 28.04.2023 des Landratsamtes Straubing-Bogen ist der 
Plan für die Aufhöhung der Staatsstraße 2125 (Flur Nr. 876, Gemarkung Kößnach, Gemeinde 
Kirchroth) im Bereich der Flur Nrn. 874 und 876, Gemarkung Kößnach, Gemeinde Kirchroth und 
Flur Nr. 2176, Gemarkung und Gemeinde Parkstetten, festgestellt worden. Vorhabensträger ist 
der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Detterstraße 20, 
94469 Deggendorf. 
 
Die Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit der Rechtsbehelfsbelehrung und die 
Ausfertigung des dazugehörigen Plans liegen in der Zeit 
 
vom 04.09.2023 bis 18.09.2023 
 
in der Dienststelle des Amtes für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Straubing, Hebbelstraße 
14, 2. Stock, Zi. Nr. 3, 94315 Straubing, während der allgemeinen Dienstzeiten (Montag bis 
Mittwoch von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 bis 12.00 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus. 
 
Zudem sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen 
auf der Homepage der Stadt Straubing unter www.straubing.de (Rathaus & Verwaltung, Ver-
waltung & Dienstleistungen, Ämter & Dienststellen, Umwelt- und Naturschutz, Weitere Informa-
tionen der Dienststelle) veröffentlicht. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 74 Abs. 4 Satz 3 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz -BayVwVfG- der Planfeststellungsbeschluss mit dem Ende der Auslegungsfrist 
gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt gilt. 

 
Straubing, den 23.08.2023 
 
 
Markus Pannermayr 
Oberbürgermeister 


